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Gesellschaft für Internationale Entwicklung,  
SID Chapter Bonn e.V. 

 
 

Satzung des Vereins 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Gesellschaft für internationale Entwicklung, SID Chapter Bonn e.V.“ (Kurzform: SID 
Chapter Bonn), er ist eine Sektion der „Society for International Development (SID)“. 
 

2. Er hat seinen Sitz in Bonn. Er ist dort ins Vereinsregister eingetragen. 
 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins 

1. den Erfahrungsaustausch im nationalen und internationalen Bereich zwischen Personen und Institutionen zu 
fördern, die sich mit Fragen der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern 
beschäftigen;  
 

2. die fachliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sowie zwischen den verschiedenen Disziplinen 
der Forschung im Rahmen der Entwicklungspolitik zu verstärken;  
 

3. das entwicklungspolitische Bewusstsein der Bevölkerung zu wecken und zu fördern und  
 

4. bei diesen Aktivitäten mit den übrigen SID-Chaptern in der Bundesrepublik Deutschland zusammenzuarbeiten. 
 

5. Zur Erreichung der dargestellten Zwecke kann der Verein Fachgespräche, Arbeitstreffen, Seminare und 
Ähnliches durchführen; er kann Informationen zusammenstellen und veröffentlichen; er kann mit Chaptern in 
Entwicklungsländern zusammenarbeiten und die Bildung weiterer Chapter anregen und fördern. 
 

6. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge, Spenden, Zuschüsse 
und sonstige, auch zweckgebundene Zuwendungen eingesetzt werden. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

2. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.  
 

2. Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu 
richten. Über Anträge zur Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme in den Verein ist 
davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-
Lastschriftverfahren teilzunehmen. 
 

3. Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. 
Mit der Einwilligung wird die Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch das 
minderjährige Mitglied erteilt. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten 
sich mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags für die Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres persönlich gegenüber dem Verein zu haften. 

 

§ 5 Arten der Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus: aktiven Mitgliedern; passiven Mitgliedern; außerordentlichen Mitgliedern; 
Ehrenmitgliedern; 
 

2. Aktive Mitglieder sind Mitglieder die sämtliche Angebote des Vereins nutzen können, um am Vereinsleben 
teilzunehmen. Die Mitglieder sind berechtigt, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge 
zu stellen und Aktivitäten im Rahmen des Vereins anzustoßen. In der Mitgliederversammlung kann das 
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 
 

3. Für passive Mitglieder steht die Förderung des Vereins im Vordergrund. Sie nutzen die Angebote des Vereins 
nicht. 
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); durch Ausschluss aus dem Verein (§ 7); 
durch Tod; durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentlichen Mitgliedern). Die 
Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied mit seinem Beitrag, der im ersten Kalendervierteljahr zu entrichten ist, 
mehr als 24 Monate im Rückstand ist 
 

2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsadresse des Vereins. 
Der Austritt kann zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen 
erklärt werden. 
 

3. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere 
ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein 
herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung 
überzahlter Beiträge zu. 
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§ 7 Ausschluss aus dem Verein 

1. Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen begeht; in 
grober Weise den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt; dem Verein oder dem Ansehen des 
Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch Äußerung extremistischer Gesinnung oder durch 
Verstoß gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes, schadet. 
 

2. Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand mehrheitlich auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes 
Mitglied berechtigt. 
 

3. Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das betroffene Mitglied 
wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach 
Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter Berücksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme des 
betroffenen Mitglieds über den Antrag zu entscheiden. 

 

§ 8 Beiträge, Beitragseinzug 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, Beiträge zu zahlen. 
 

2. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der Mailadresse 
mitzuteilen. 
 

3. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich im Verein mit. Aufwendungen für Tätigkeiten im Auftrag oder mit 
Zustimmung des Vorstandes werden den Mitgliedern des Vereins und seiner Organe nach den Bestimmungen 
des Bundesreisekostengesetzes vergütet. 

 

§ 9 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 

2. Eine Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal im Kalenderjahr statt, spätestens jedoch einmal in zwei 
Jahren. 
 

3. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen per Textform (E-
Mail oder Brief) unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss 
fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. 
 

4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung beim 
Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den 
Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. Spätere Anträge – auch 
während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in 
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der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der 
Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge).  
 

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn die Mehrheit des Vorstands dies für 
erforderlich hält oder wenn mindestens der zehnte Teil der Mitglieder des Vereins die Einberufung schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.  
 

6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann 
die Mitgliederversammlung einen besonderen Versammlungsleiter bestimmen.  
 

7. Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 
 

a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und des Berichts der Rechnungsprüfer; 

b. Entlastung des Vorstands; 

c. Verabschiedung des jährlichen Arbeitsprogramms und die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes; 

d. Festsetzung des jährlichen Mitgliedsbeitrages; 

e. Wahl und Abberufung des Vorstands (im Wahljahr); 

f. Wahl von zwei Rechnungsprüfern (im Wahljahr); 

g. die Mitgliederversammlung kann mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmen die Tagesordnung 
erweitern; 

h. Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder. Das Stimmrecht darf nur persönlich wahrgenommen werden. 
Juristische Personen bzw. Initiativen nehmen durch einen Vertreter/eine Vertreterin ihr Stimmrecht wahr; 

i. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben oder Zuruf. Auf Antrag ist 
eine geheime Abstimmung durchzuführen. 

j. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig; 

k. die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen bleiben außer 
Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

l. Die Tagesordnung und die Beschlüsse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Diese ist von der/dem 
Vorsitzenden und von dem von ihr/ihm bestimmten Schriftführer zu unterzeichnen. Jedes Mitglied erhält 
eine Abschrift. 

m. Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der 
Stimmberechtigten erforderlich. 
 

§ 11 Vorstand 

1. Der Vorstand gem. § 26 BGB (Vorstand) besteht aus: a) dem 1. Vorsitzenden; b) dem 2. Vorsitzenden; c) dem 
Geschäftsführer d) dem Schatzmeister. Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der 
Mitgliederversammlung. Es können bis zu vier weitere Vorstandsmitglieder durch die Mitgliederversammlung 
gewählt werden. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit solange 
geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.  
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2. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand 
entscheidet über Eintritt und Ausschluss von Mitgliedern des Vereins sowie über alle Fragen der Durchführung 
des Arbeitsprogramms und der Verfolgung von Arbeitszielen.  
 

3. Aufgabe des Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die 
nicht durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 

4. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern 
verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.  
 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende 
oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstands-
sitzung. 
 

6. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt.  
 

7. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kommissarisches 
Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Amt.  
 

8. Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur mit Beschränkung auf das Vereinsvermögen und von 
Projekten, für die eine Bewilligung oder ein Auftrag vorliegt, eingehen. Seine Vertretungsmacht ist insofern 
beschränkt. 
 

9. Der Vorstand kann für von ihm zu bestimmende Geschäfte dem Geschäftsführer Vollmacht erteilen.  
 

10. Der Vorstand kann Arbeitsgruppen einsetzen und auflösen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen müssen nicht 
Mitglieder des Vereins sein. 

 

§ 12 Beirat 

Die Mitgliederversammlung kann zur Unterstützung des Vorstands einen Beirat einsetzen.  
 

§ 13 Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit 

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas 
anderes bestimmt. 
 

2. Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder 
Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. Für die 
Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand zuständig. Der Vorstand 
kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge 
über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 
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3. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, 
im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage einen Geschäftsstellenleiter und/oder 
Mitarbeiter für die Verwaltung einzustellen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der 1. Vorsitzende. 

 

§ 14 Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
 

2. Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt 2 Jahre. Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist zulässig. Die 
Mitgliederversammlung kann stattdessen oder zusätzlich qualifizierte Dritte mit der Prüfung der 
Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung durch den Gesamtvorstand beauftragen. 
 

3. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunterlagen und 
Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur 
umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. 

 

§ 15 Haftung des Vereins 

1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung 720,00 € im Jahr nicht übersteigt, haften für 
Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

2. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die 
Mitglieder bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, 
soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 16 Datenschutz im Verein 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz Grundverordnung (DGSVO) personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, übermittelt und 
verändert. 
 

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; b) 
Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; c) Sperrung der zu seiner 
Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren 
Unrichtigkeit feststellen lässt; d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 
 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 
besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
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§ 17 Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 
 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 1. und 2. 
Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt. 
 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den 
„Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe“ (VENRO), der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 

§ 19 Gültigkeit dieser Satzung 

1. Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 10. 12. 2019 beschlossen. 
 

2. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 

3. Die bisherige Satzung tritt zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. 

 

 

 


